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Zuleitung an die Landesregierung: 14. Juli 2025

Aktueller Stand der möglichen Beteiligung der Thürin-
ger Kommunen am Landesanteil aus dem Bundes-Son-
dervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Der Bund hat ein Sondervermögen über 500 Milliarden Euro beschlos
sen. Davon sollen 100 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaneu
tralität in den Ländern und Kommunen verwendet werden. Das Bundes
gesetz zur Verteilung und Zweckbindung der Mittel befindet sich gerade 
in Abstimmung.
Ein erster Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums sah vor, 
dass vom auf Thüringen entfallenden Anteil von circa 2,45 Milliarden 
Euro die Kommunen mindestens 60 Prozent erhalten sollten. Die Kabi
nettsvorlage des Bundesfinanzministers hingegen sieht eine leicht hö
here Landesbeteiligung von circa 2,54 Milliarden Euro ohne kommunale 
Mindestquote vor. Das Bundesgesetz ist zustimmungspflichtig durch die 
Länder. Die Beteiligung der Landesregierung im Abstimmungsverfahren 
mit dem Bund und den Ländern unterliegt der Kontrolle des Landtages.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welchen Kenntnisstand hat die Landesregierung zur möglichen Be
teiligung der Kommunen in Thüringen am Landesteil aus dem Son
dervermögen des Bundes Infrastruktur und Klimaneutralität?

2. Inwieweit war die Landesregierung im Rahmen der BundLänder
Abstimmung mit dem Bund und den Ländern einbezogen (bitte die 
konkreten Positionen der Landesregierung hierbei und die konkre
ten Begründungen im Einzelnen darstellen)?

3. Inwieweit wurden die in Frage 2 nachgefragten Positionen der Lan
desregierung in den Abstimmungen mit dem Bund und den Ländern 
im Einzelnen berücksichtigt oder nicht berücksichtigt (bitte die jewei
lige Begründung angeben)?
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